
FICHE AMENDEMENT
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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Soweit in der Verfassung nichts anderes

bestimmt ist, gilt abweichend von [Arti-

kel III-61 (ex-94)] für die Verwirklichung

der Ziele des [Artikels III-11 (ex-14)] die-

ser Artikel. Die Maßnahmen zur Anglei-

chung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten, wel-

che die Errichtung und das Funktionieren

des Binnenmarkts zum Gegenstand haben,

werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze festgelegt. Diese werden

nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozi-

alausschusses erlassen.

(1) Soweit in der Verfassung nichts anderes

bestimmt ist, gilt abweichend von [Arti-

kel III-61 (ex-94)] für die Verwirklichung

der Ziele des [Artikels III-11 (ex-14)] die-

ser Artikel. Die Maßnahmen zur Anglei-

chung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften der Mitgliedstaaten, wel-

che primär und unmittelbar die Errich-

tung und das Funktionieren des Binnen-

markts zum Gegenstand haben, werden

durch Europäische Gesetze oder Rahmen-

gesetze festgelegt. Diese werden nach An-

hörung des Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses erlassen. Die Maßnahmen müs-

sen tatsächlich zur Beseitigung von Hin-

dernissen für den freien Waren-, Perso-

nen-, Dienstleistungs- oder Kapitalver-

kehr oder von spürbaren Wettbewerbs-

verzerrungen beitragen.

Begründung:

Die bisherige Fassung von ex-Artikel 95 ist undeutlich. Sie hat in der Vergangenheit öfters zu un-

nötigen Konfrontationen zwischen der Gemeinschaft und Mitgliedstaaten geführt. Es entspricht

dem Mandat von Nizza und Laeken, die Formulierung des Absatzes 1 zu präzisieren, um sein Ziel

zu verdeutlichen, die tatsächlichen Hindernisse für den Ausbau und die Sicherung des freien Bin-



nenmarktes zu beseitigen. Die vorgeschlagene Ergänzung folgt der Rechtsprechung des Gerichtsho-

fes (Sammlung 2000, I – 8419, Rs C-376/98 „Verbot der Tabakwerbung“).


